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Anerkennung Diplome
Die bilateralen Abkommen I  zwischen der Schweiz und der EU von 1999 umfassen sieben spezifische Bereiche, darunter die Personenfreizügigkeit als eines der sektoriellen Abkommen. Dieses sektorielle Abkommen regelt im Anhang III einerseits die gegenseitige Anerkennung der Diplome der vier Medizinalberufe (Arzt, Zahnarzt, Tierarzt und Apotheker) und andererseits die gegenseitige Anerkennung der Weiterbildungstitel in Human- und Zahnmedizin.


Im Anschluss finden Sie weitere Informationen über die Anerkennung der Diplome der Human-, Zahn- und Veterinärmedizin sowie der Pharmazie gestützt auf das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU/EFTA.

Nach schweizerischem Recht ist die Anerkennung eines ausländischen Diploms nur möglich, wenn mit dem entsprechenden Saat eine Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der Diplome besteht. Ein solches Abkommen besteht nur mit den 25 EU-Staaten (Stand April 2006) und den EFTA Staaten. Es wird unterschieden zwischen der direkten Anerkennung (Diplom aus einem Vertragsstaat) und der indirekten Anerkennung (Drittstaatendiplom, das in einem Vertragsstaat anerkannt wurde).


Direkte Diplomanerkennung
Die kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen, unter denen ein Diplom aus einem Staat der EU/EFTA in der Schweiz anerkannt werden kann, sind die Folgenden:

· Die gesuchstellende Person besitzt die Staatsangehörigkeit eines EU/EFTA-Staates (oder die Ehepartnerin/der Ehepartner besitzt die Staatsangehörigkeit eines Staates der EU/EFTA oder der Schweiz);

· Das vorgelegte Diplom (inklusive die allfällig notwendigen zusätzlichen Bescheinigungen) entspricht der in der spezifischen EU-Richtlinie bzw. im EFTA-Übereinkommen enthaltenen Bezeichnung;

· Das Diplom (inklusive allfällige zusätzliche Ausweise) wurde von der in der spezifischen Richtlinie bzw. im EFTA-Übereinkommen genannten Behörde ausgestellt.


Indirekte Anerkennung ("Anerkennung der Anerkennung")
Anerkennt ein Vertragsstaat ein Drittstaatendiplom (Diplom erworben ausserhalb EU/EFTA), so ist die Schweiz weder durch das Freizügigkeitsabkommen zwischen der EU und der Schweiz (FZA) noch durch die EU-Richtlinien dazu verpflichtet, diese Anerkennung automatisch zu übernehmen. Der Leitende Ausschuss für die eidgenössischen Medizinalprüfungen hat gestützt auf das FZA, die EU-Richtlinien und die Praxis des Europäischen Gerichtshofs entschieden, dass schweizerischerseits eine solche - so genannte "Anerkennung dieser Anerkennung" - nur dann erfolgt, wenn nachgewiesen ist, dass die gesuchstellende Person folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt:

· die Staatsangehörigkeit eines EU-Staates besitzt (oder wenn die Ehepartnerin/der Ehepartner die Staatsangehörigkeit eines Staates der EU / EFTA oder der Schweiz besitzt), und

· im Anerkennungsstaat uneingeschränkt mit denselben Rechten zur Berufsausübung berechtig ist, wie diejenigen Personen, die im Anerkennungsstaat die gesamte Ausbildung absolviert und das in der einschlägigen EU-Richtlinie enthaltene Diplom erworben haben, und

· im Anerkennungsstaat einen Weiterbildungstitel erworben hat oder in der Schweiz und/oder im Anerkennungsstaat eine aktuelle, das heisst in den letzten fünf Jahren absolvierte klinische Berufserfahrung von mindestens dreijähriger Dauer aufweist und

· über genügende Kenntnisse in einer schweizerischen Landessprache verfügt.


Anerkennung von Diplomen aus Bulgarien und Rumänien
Obwohl Bulgarien und Rumänien seit Januar 2007 zur EU gestossen sind, besteht derzeit noch keine Gegenrechtsvereinbarung zwischen der Schweiz und diesen beiden Staaten, was eine formelle Diplomanerkennung gegenwärtig ausschliesst. Dies liegt darin begründet, dass die Schweiz nicht Mitglied der EU ist und es sich beim Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft (FZA) um ein so genanntes statisches Abkommen handelt. Ein solches Abkommen gilt nur unter denjenigen Staaten, zwischen denen es ausdrücklich abgeschlossen worden ist. Das FZA wird somit nicht automatisch auf neue EU-Staaten ausgedehnt. Für die Ausdehnung des FZA auf neue Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft bedarf es zuerst des Abschlusses der entsprechenden Verhandlungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft, der Genehmigung des entsprechenden Zusatzabkommens (was in der Schweiz bis zu einer Volksabstimmung führen kann) und dann als abschliessender Akt der Ratifizierung. Für diejenigen 10 Staaten, die am 1. Mai 2004 der EU beigetreten sind, hat dieser Prozess beinahe zwei Jahre gedauert. Zurzeit können keine Angaben darüber gemacht werden, wie lange der Ausdehnungsprozess des FZA im Falle von Bulgarien und Rumänien dauern wird. Die Bestimmungen des FZA über die Diplomanerkennung verweisen auf die einschlägigen EU-Richtlinien. Daher werden für Bulgarien und Rumänien für die Diplomanerkennung ähnliche Bedingungen gelten, wie diese in der aktuellen Fassungen der EU-Richtlinien für die 25 EU-Staaten enthalten sind.
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